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Städte- und Gemeindetag 
Mecklenburg - Vorpommern e.V. 
 
Städte- und Gemeindetag M-V, Bertha-von-Suttner-Straße 5, 19061 Schwerin 

 

Landtag Mecklenburg-Vorpommern 
Ausschuss für Bildung und Kindertagesförderung 
- Der Vorsitzende – 
Herr Andreas Butzki 
Lennéstraße 1 
19053 Schwerin 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Stellungnahme 7. Schulgesetznovelle - Landtag           
 
Sehr geehrter Herr Butzki, 
 
vielen Dank für die Möglichkeit zum Entwurf einer 7. Novelle des Schulgesetzes Stel-
lung zu nehmen. An der Anhörung wird unser zuständiger Referent Herr Fittschen 
teilnehmen. Wir möchten zu den vorgeschlagenen Regelungen folgende Anmerkun-
gen machen: 
 
§ 4 Abs.9 
Es erschließt sich nicht, was mit „Netzwerken“ gemeint ist. Der Begriff Netzwerk ist 
mehrdeutig (z.B. technisch oder abstrakt) und sollte konkretisiert oder durch Kontext 
spezifiziert werden.  
 
§ 11 Abs. 1 
Ist es wirklich sinnvoll, dass jede Schule die digitalen Lehr- und Lernmittel selber 
auswählt? Die Lizenzen für diese sind sehr teuer. Eine Vereinheitlichung erscheint 
deshalb sinnvoll. Hat man betrachtet, welche Auswirkungen es auf die Elterngrenz-
beträge hat, wenn eine Schule ausschließlich digitale Lernmittel einsetzt? 
  
 

 

Aktenzeichen/Zeichen: 2.00.10/Fi 
Bearbeiter: Herr Fittschen 
Telefon: (03 85) 30 31-230  
Email: fittschen@stgt-mv.de 
 
 
Schwerin, 2025-01-09 
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§ 45 Abs.2 
 
Aus welchen Gründen der Gesetzentwurf eine Neuformulierung im § 45 Absatz 2 
bezüglich der fachspezifischen Gegebenheiten bzw. Ausstattung vornimmt, ist nicht 
nachvollziehbar. Neben einer Ausstattung sind ebenfalls die vor Ort bestehenden 
Gegebenheiten insgesamt in Betracht zu ziehen. Hier wäre allenfalls eine ergänzen-
de Änderung, z.B. „Gegebenheiten, insbesondere der Ausstattung“ sinnvoll. 
 
Der Passus: „Entscheidungen zur Bildung der einzelnen Klassen und Lerngruppen 
sowie die Vorschriften zur Unfallverhütung sind dabei zu berücksichtigen.“ ist unklar. 
Es wird insbesondere nicht verstanden, warum Entscheidungen zur Bildung einzel-
ner Klassen bei der Festlegung der Aufnahmekapazität zu berücksichtigen sind. 
Letztendlich ist geregelt, dass unter Ausschöpfung aller personellen, sächlichen und 
fachspezifischen Gegebenheiten die Aufnahmekapazität festzustellen ist. Die einzig 
sinnvolle Auslegung kann hier dann nur sein, dass zunächst die Kapazitäten festge-
legt werden, um  danach die entsprechende Anzahl von Schüler:innen in den Unter-
richtsräumen sowie die Anzahl der Klassen festzulegen, die in den Schulräumlichkei-
ten maximal beschult werden können. Eine Veränderung der Kapazitäten aufgrund 
einer zu berücksichtigen Klassenbildung widerspricht der generellen Festlegung von 
Aufnahmekapazitäten unter den vorgegebenen Kriterien.  
 
Zudem könnte die Regelung in Verbindung mit den Festlegungen in Absatz 3 dazu 
führen, dass aufgrund sachfremder Erwägungen, zum Beispiel der Unterbringung 
einzelner Schüler:innen nach Ausschöpfung der festgelegten Aufnahmekapazität, die 
zuständige (oberste) Schulbehörde eine entsprechende Anpassung der Aufnahme-
kapazitäten und die Aufnahme der Schüler:innen fordert, um die Zuweisung dieser 
an eine andere Schule zu vermeiden. Dies würde allerdings die Festlegung von ma-
ximalen Aufnahmekapazitäten für die einzelnen Unterrichtsräume ad absurdum füh-
ren und vielmehr die festgelegte Kapazität im Rahmen einer gerichtlichen Überprü-
fung angreifbar machen mit dem Ziel einer Zulassung außerhalb festgesetzter Kapa-
zitäten. 
 
Zu § 45 Abs. 3 
 
Die erforderliche Einvernehmenserteilung der zuständigen Schulbehörde zur Bildung 
der Aufnahmekapazität ist aus Schulträgersicht abzulehnen.  
Zum einen erfolgt die Festlegung der Aufnahmekapazität nach den gegenwärtig gel-
tenden landesrechtlichen Regelungen im eigenen Wirkungskreis der Schulträger 
(Schulkapazitäts-VO M-V). Dies wird konterkariert, wenn sowohl mit dem Schulent-
wicklungsplanungsträger als auch mit der zuständigen Schulbehörde Einvernehmen 
herzustellen ist. Sowohl die Verantwortung der Landkreise für die Schulentwick-
lungsplanung als auch die Verantwortung der Schulträger für die eigenen Schulen 
werden hier maßgeblich eingeschränkt. 
 
Eine Beteiligung der Landesebene erscheint aus unserer Sicht auch aus praktischen 
Erwägungen nicht erforderlich. Wenn die Festlegung der Aufnahmekapazität den 
Rahmen der vom Land genehmigten Schulentwicklungsplanung der Landkreise zu 
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beachten hat und entsprechend § 45 Abs. 2 unter Ausschöpfung aller verfügbaren 
Ressourcen erfolgt, erschließt sich die Notwendigkeit der Beteiligung der Landes-
ebene nicht. Auch hier besteht die Vermutung, dass diese Regelung genutzt werden 
kann, um bei Erreichen der Aufnahmekapazitäten zusätzliche Schüler:innen aufneh-
men zu müssen und so dem Staatlichen Schulamt die Zuweisung von Kindern an 
andere Schulen zu ersparen. Dies ist nicht sachgerecht und würde zu übervollen 
Schulklassen in den Unterrichtsräumen führen. Die Sorge einer „Überstrapazierung“ 
der Aufnahmekapazität ist nicht unbegründet. Entsprechende Forderungen des 
Staatlichen Schulamtes und der obersten Schulbehörde sind durchaus gängige Pra-
xis; selbst bei Aufnahmekapazitäten mit erheblicher Unterschreitung des Orientie-
rungswertes nach Schulkapazitäts-VO M-V (1,9 qm/Schüler) mit lediglich 
1,6qm/Schüler. 
 
Eine Abstimmung der Festlegung der Aufnahmekapazität mit dem Träger der Schul-
entwicklungsplanung ist für uns nachvollziehbar. Dies sollte allerdings im Benehmen 
geschehen. 
 
Auch die Letztentscheidungsbefugnis der obersten Schulbehörde ist nicht nachvoll-
ziehbar. Diese ist nicht in der Lage die örtlichen Gegebenheiten zu bewerten. Über-
dies würde ein solches Einvernehmen nicht dem Wesen des eigenen Wirkungskrei-
ses, der die Kontrolle auf eine Rechtskontrolle beschränkt, entsprechen sondern 
vielmehr der Zweckmäßigkeitskontrolle, die für die Fachaufsicht des übertragenen 
Wirkungskreises charakteristisch ist. 
 
Im Ergebnis dieser Überlegungen fordern wir, in § 45 Abs.3 Satz 1 den Passus „im 
Einvernehmen mit der zuständigen Schulbehörde“ zu streichen. Das Einver-
nehmen mit dem Träger der Schulentwicklungsplanung durch ein Benehmen zu er-
setzen. § 45 Abs.3 Satz 2 ist zu streichen. 
 
Zu § 46 Abs. 2 
 
Mit Erstaunen nehmen wir zur Kenntnis, dass erneut versucht werden soll, überlap-
pungsfreie Einzugsbereiche festzulegen. Dies haben wir in der Vergangenheit abge-
lehnt und tun dies auch jetzt. Wir können nicht erkennen, dass es mit der bisherigen 
Praxis Probleme gibt. Wir weisen aber erneut drauf hin, dass die Festlegung über-
lappungsfreier Einzugsbereiche, die straßengenaue Ermittlung der zu erwartenden 
Schüler:innen erfordern würde. Was kaum – und schon gar nicht durch die Landkrei-
se – leistbar ist. Zudem müssten die Einzugsbereiche dann jährlich überprüft und 
angepasst werden. Dies würde zu einem erheblichen Aufwachsen der Verwaltungs-
tätigkeiten führen. Und dies vor dem Hintergrund der Wahlfreiheit bei allen weiterfüh-
renden Schulen. Die Änderung in § 46 Abs.2 Satz 2 muss deshalb unterbleiben. 
 
Ebenso unverständlich ist, dass das bisherige Einvernehmen zwischen Schulträgern, 
Gemeinden sowie Landkreisen durch ein einfaches Benehmen ersetzt werden soll. 
Den Schulträgern sind damit die Möglichkeiten genommen, gegen die Festlegungen 
des Trägers der Schulentwicklungsplanung vorzugehen. Ein Einvernehmen der Ge-
meinden ist nicht mehr erforderlich. Wozu hier zudem ein zusätzlicher Genehmi-
gungsvorbehalt der obersten Schulbehörde eingeführt werden soll,  ist ebenso wenig 

mailto:sgt@stgt-mv.de
http://www.stgt-mv.de/


 

Kommunaler Spitzenverband für alle Städte und Gemeinden 
 
Geschäftsstelle:   Konto:  
Haus der kommunalen Selbstverwaltung  Telefon: (03 85) 30 31-210 Sparkasse Mecklenburg-Schwerin 
Bertha-von-Suttner-Straße 5 Fax: (03 85) 30 31-244 BLZ: (140 520 00)  Nr. 31 001 2597 
19061 Schwerin E-Mail: sgt@stgt-mv.de IBAN: DE 46 1405 2000 0310 0125 97 
 Internet: www.stgt-mv.de BIC: NOLADE21LWL 
      Seite 4 

ersichtlich. Die Einzugsbereiche werden Bestandteil der Schulentwicklungsplanung, 
die ihrerseits genehmigungspflichtig ist. Auf die Änderungen in § 46 Abs.2 Satz 4 ist 
deshalb zu verzichten. 
 
Zu § 53b 
 
Es wird begrüßt, dass eine Rechtsgrundlage für die Digitalen Landesschulen ge-
schaffen wird. Nicht geregelt wird, ob die Angebote der DiLaS von allen Schulen ge-
nutzt werden sollen/müssen und damit die Schulträger gezwungen wären, die not-
wendigen Voraussetzungen zu schaffen (Ausstattung, Infrastruktur). Soweit dies ge-
wollt ist, müsste es dazu eine klare gesetzliche Regelung geben, inklusive der zu 
klärenden Konnexitätsfolgen. In § 53b Absatz 6 bleibt unklar, wer Mitglied der Schul-
konferenz sein soll.  
 
Zu § 54 Abs. 2 
 
Bezogen auf die Passage „Werden Lernmittel ausschließlich digital bereitgestellt, ist 
ein gleichberechtigter Zugang sicherzustellen.“ stellt sich die dringende Frage, wer 
dies gewährleisten soll. Hier ist unbedingt die Frage der Verantwortung zu klären 
(Schulträger, Schule?) Wenn die Schule die Lehrmittel bestimmen darf,  
darf sie auch die Form der Lehrmittel bestimmen, d.h. ausschließlich digital unterrich-
ten. Dies hat erhebliche Auswirkungen auf die Haushalte der Schulträger. Dieser 
Passus ist deshalb in der vorliegenden Form aus unserer Sicht höchst problema-
tisch.  
 
Die Schüler*innen erhalten digitale Lehrwerke und auch Arbeitshefte unentgeltlich. 
Diese sind von den Schulträgern zu stellen. Diese Arbeitshefte sind nicht im Rahmen 
der Lernmittel abrechenbar gegenüber den Eltern. Diese Kosten gehen ausschließ-
lich zu Lasten der Schulträger und belasten die gemeindlichen Haushalte zusätzlich. 
Hier sollte darüber nachgedacht werden, ob die Lizenzen auch im Rahmen der 
Lernmittel abgerechnet werden können. 
Ebenso sollte eine Prüfung der Anpassung der Verordnung über die Kostenbeiträge 
der Erziehungsberechtigten bei der Beschaffung von Unterrichts- und Lernmitteln 
(Grenzbetragsverordnung – GrBetrV MV) vom 11.07.1996 erfolgen. Der dort festge-
legte Betrag mit 60 DM = 30,68 € ist für die Bereitstellung der Arbeitsmaterialien seit 
Jahren nicht ausreichend und belastet die Haushalte der Gemeinden. 
 
Zu § 54 Abs. 3  
 
Wir regen an, nach Taschenrechner ein Komma einzufügen und die Worte „digitale 
Endgeräte“ einzufügen. 
 
Zu § 70 
 
Die Neuregelung des Datenschutzes wird begrüßt. Unklar ist was in Absatz 8 unter 
Datenverarbeitungsanlagen verstanden wird. Sollte dies die Verpflichtung zur Aus-
stattung der Lehrkräfte mit Endgeräten beinhalten, wird dies abgelehnt. Die Schulträ-
ger sind nicht dafür zuständig, die Lehrkräfte mit Arbeitsmitteln auszustatten. 
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Zu § 107a 
 
Der Medienentwicklungsplan soll durch den Schulträger in Abstimmung mit den 
Schulen „regelmäßig“ erfolgen. Hier sollte der Begriff „regelmäßig“  durch „mindes-
tens alle … Jahre“ ersetzt werden, um diesen dehnbaren Begriff einzugrenzen. 
Bezüglich des Passus „in Abstimmung mit den jeweiligen Schulen“ sei angemerkt, 
dass eine Medienentwicklungsplanung für alle Schulen im Gebiet des Trägers gilt. 
Die genannte Abstimmung mit den Schulen wird unsererseits als im Benehmen mit 
den Schulen unter vorheriger Einbeziehung schulischer Vertreter verstanden, um 
den Prozess handhabbar zu gestalten.  
 
Zu § 115 Abs. 3  
 
Diese Regelung ist zu erweitern um einen Schulkostenbeitrag für Schülerinnen und 
Schüler, die die Schulen für Kranke besuchen. Die Schülerinnen und Schüler haben 
ihren „Platz“ weiterhin an ihrer Stammschule und werden während des Klinikaufent-
haltes temporär beschult. Die abgebenden Schulträger sehen die Leistung eines 
Schullastenausgleichs als kritisch an und lehnen ihn teilweise ab. Letztlich ist die Be-
schulung in einer Schule für Kranke jedoch eine Sonderform, die eine Verortung in § 
115 Abs. 3 mit einer Kostentragung durch das Land rechtfertigen würde.  
  
Zu § 120   
  
§ 120 regelt die Voraussetzung für die Genehmigung von Schulen in freier Träger-
schaft. Die Schulen in freier Trägerschaft sind grundgesetzlich geschützt. Dieser 
Schutz kann allerdings nicht so weit reichen, dass öffentliche Schulen bzw. einzelne 
Bildungsgänge an diesen gefährdet werden.  
Insofern ist als weiterer Punkt aufzuführen, dass die Genehmigung nur zu erteilen ist, 
wenn öffentliche Schulen bzw. Bildungsgänge an öffentlichen bzw. Berufsschulen 
nicht gefährdet werden.  
  
Zu § 143  
  
Nach der jetzigen Regelung sollten die FöL bis zum 31.07.2027 aufgehoben werden, 
wobei im Schuljahr 2026/2027 nur noch SuS der Jahrgangsstufe 4 bis 9 beschult 
werden.  
Die Lerngruppen Lernen sollten mit der Jahrgangsstufe 3 ab dem Schuljahr 
2027/2028 starten. Hier gibt es bereits eine gesetzliche Lücke für die Jahrgangsstufe 
3 und folgend für die 4. Jahrgangsstufe, weil die Einrichtung der inklusiven Lerngrup-
pen Lernen zur Vermeidung von Doppelstrukturen erst mit der Aufhebung der För-
derschule beginnen soll. 
Dementsprechend hat die Landeshauptstadt Schwerin die Aufhebung der Förder-
schule zum 31.7.2027 geregelt und erstmals keine 3. Jahrgangsstufe zum Schuljahr 
2026/2027 vorgesehen. So ist die Schulentwicklungsplanung gefasst und vom BM 
genehmigt. Die vorzeitige Einrichtung von Lerngruppen Lernen zum Sj. 2025/2026 ist 
nicht genehmigt und die Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung beauflagt. 
Hintergrund für die vorzeitige Einrichtung der inklusiven Lerngruppen Lernen war, 
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dass der Schulstandort mit Blick auf die Entwicklung der Förderschule entlastet wer-
den sollte.  
  
Nach dem Gesetzesentwurf haben die Förderschulen nunmehr Bestand bis zum 
31.07.2030 und können erst ab dem Jahr 2027 aufgehoben werden. Erst dann, also 
ab SJ. 2027/2028 können auch die Lerngruppen Lernen an den Start gehen.  
Das bedeutet für die Landeshauptstadt erneut eine Nichtversorgung der 3. Jahr-
gangsstufe in Lerngruppen Lernen, folgend der 4. Jahrgangsstufe wie schon beim 
vorherigen Gesetz. 
  
Eine Fortschreibung – der in diesem Punkt – genehmigten Schulentwicklungspla-
nung ist keine Lösung, weil im Vertrauen auf die genehmigte Schulentwicklungspla-
nung die Investitionen in den Schulbau getätigt worden sind. Diese sind darauf aus-
gerichtet, dass die Förderschule (dann Förderschulteil) ab 2026/2027 beginnend mit 
der 3. Jahrgangsstufe abschmilzt und die Lerngruppen an der Schule verortet wer-
den, an der die Diagnoseförderlerngruppen angesiedelt sind. Ein Verbleiben von der 
3. Jahrgangsstufe und sodann 4. Jahrgangsstufe an der Förderschule ist räumlich 
nicht möglich.  
  
Hier bedarf es dringend einer Öffnungsklausel / einer Ausnahmeregelung, dass die 
Landeshauptstadt Schwerin in ihrem Vertrauen auf die rechtlichen Regelungen und 
die Genehmigung des Schulentwicklungsplanes geschützt wird.  
 
Zu § 143 Abs. 6 
 
Im Zusammenhang mit der Bildung von Lerngruppen zur individuellen Förderung von 
SuS mit dem Förderschwerpunkt Lernen an den Grund- und Regionalschulen ist da-
rauf hinzuweisen, dass eine Unterbringung dieser Gruppen aufgrund beschränkter 
Raumkapazitäten bisher noch nicht geklärt werden konnte. Insofern ist hier eine 
rechtzeitige Einbeziehung der betreffenden Schulträger, auch im Hinblick auf den § 
143 Abs.9  durch die Landkreise zwingend erforderlich. Zudem bedarf es einer Fest-
legung im Schulgesetz, die im Bedarfsfall den Übergang oder zumindest die zeitwei-
lige Nutzung von Räumen der bisherigen Träger der Förderschulen Lernen zu den 
Trägern der betreffenden Grund- und Regionalschulen regelt. Dies gilt insbesondere 
für die Übergangszeit, in der die Klassen der Förderschulen im Klassenverband 
auslaufen sollen.  
 
Zu §143  Abs. 9 
Erfreulicherweise ist eine Verschiebung der Aufhebung bis 31.07.2030 vorgesehen. 
Die Vorbereitung und Umsetzung aller Maßnahmen für eine gelungene Inklusion 
überbeansprucht unsere personellen und finanziellen Ressourcen als Schulträger. 
Jedoch obliegt die Aufhebung von Schulen mit dem Förderschwerpunkt Lernen nicht 
dem neuen Schulträger (§45a Abs. 2). Schulträger sind die Landkreise und kreis-
freien Städte. Ohne eine weitere Benehmens- oder Einvernehmensherstellung mit 
den zukünftigen Schulträgern, den Gemeinden, stehen hier unterschiedliche Interes-
sen gegeneinander. Die Landkreise und kreisfreien Städte haben ein geringes Inte-
resse daran, die Schulträgerschaft länger als nötig inne zu haben. Die Gemeinden 
wollen die Inklusion jedoch gelingen lassen. Hierfür ist eine verbindliche Regelung 
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ohne einseitige Entscheidungsmöglichkeit zwingend erforderlich. Andernfalls werden 
Gemeinden wohlmöglich mit der Aufgabe überfordert.  
 
Wir hoffen, dass unsere Anmerkungen, Hinweise und Forderungen im weiteren Ge-
setzgebungsverfahren Berücksichtigung finden. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Andreas Wellmann 
Geschäftsführendes Vorstandmitglied 
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